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TJ.

Gut Ding will Weile
Polizeiliches Einschreiten gegen das Treiben der prosperierenden Horrorfilm- und Videoindustrie kann vorderhand nicht
toleriert werden. Es stünde in unüberbrückbarem Gegensatz zu unsern altehrwürdigen Vorstellungen von Gewerbe- und
Wirtschaftsfreiheit und könnte das sittliche Verantwortungsbewusstsein mancher Verfassungsjuristen wenn nicht verletzen,

so doch beunruhigen. Immerhin sind hoffnungsvolle Ansätze zum Studium einer Änderung der gesetzlichen Grundlagen
im Entstehen begriffen, doch wird vor Übereilung gewarnt.

«Umgottswille kei unüberleiti Schritt, Wachtmeischter - mir chönntid üseri
Verfassigstempelhüeter vertäube — »
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